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Ein w eiteres E rfordernis der echten U rkunde besteht darin, daß sie in 
Ausübung dienstlicher oder anderer beruflicher Befugnisse oder in W ahr
nehm ung persönlicher Rechte ausgestellt wurde. Solche Erklärungen w er
den z. B. in Form  eines Vertrags, e iner K ündigung oder eines Testam ents 
abgegeben. Sie sind bereits bei ih rer A usstellung dazu bestim m t, als 
U rkunde V erw endung zu finden. Entw ürfe zu derartigen E rklärungen 
können in der Regel noch nicht als echte U rkunde gew ertet werden. Es ist 
außerdem  möglich, daß U rkunden nicht von A nfang an als rechtserheb
liche E rklärungen bestim m t sind, daß sie vielm ehr erst später in einem 
konkreten Zusam m enhang dazu dienen, rechtserhebliche Tatsachen zu be
weisen. Dann kann von einer U rkunde n u r gesprochen werden, w enn z. B. 
in einer Fam ilienrechtssache ein Brief zum  Beweis über das Bestehen 
in tim er Beziehungen vorgelegt w ird (vgl. auch §49 Abs. 2 StPO).

Ein allgem eines M erkm al der echten U rkunde ist die E rkennbarkeit 
des Ausstellers. Dabei ist es nicht erforderlich, daß der A ussteller z. B. 
das Schriftstück unterschreibt, w ie das in der Regel etw a beim  V ertrags
abschluß üblich ist. Es genügt vielm ehr, daß durch allgem ein bekannte 
Regeln der A ussteller identifiziert w erden kann. Deswegen ist auch das 
Gütezeichen als U rkunde zu bew erten, w eil es nach den gesetzlich ge
regelten V erfahren als eine rechtserhebliche Tatsache nur in einem 
bestim m ten V erfahren und n u r von dazu berufenen Organen genehm igt 
w erden kann, so daß auch un ter Berücksichtigung der gesetzlichen Rege
lung der A ussteller erkennbar ist. Ebenso sind Auto- oder M otor-Nr., 
die in entsprechenden V erkaufs- und Zulassungspapieren eingetragen 
w urden, als B estandteil e iner U rkunde zu betrachten, weil auch hierbei 
im  Zusam m enhang m it diesen U nterlagen der A ussteller erkennbar ist. 
Dagegen sind Zeichen, die lediglich eine bestim m te K ennzeichnung oder 
Auslese eines G egenstandes deutlich machen sollen, keine Urkunden, weil 
vor allem  ein A ussteller dieser Kennzeichnung nicht nachw eisbar ist und 
weil derartige Zeichen keinen bestim m ten E rk lärungsinhalt repräsen
tieren. U rkunden sind als Aufzeichnungen Beweism ittel im Strafprozeß 
(§ 24 Abs. 1 Ziff. 4, § 49 Abs. 2 StPO). A ndere Beweisgegenstände im S tra f
prozeß (§ 49 Abs. 1 StPO) sind keine Urkunden.

Von einer echten U rkunde kann n u r gesprochen werden, w enn die 
A nforderungen an die Form  der E rk lärung  erfü llt sind, d. h. w enn ein 
bestim m ter Aussteller, der auch als solcher erkennbar ist, d ie in der 
U rkunde zum Ausdruck gebrachte E rk lärung  abgegeben hat. Dagegen ist 
es nicht erheblich, ob der In h a lt der E rklärung w ahr oder unw ahr ist. 
Eine schriftliche Lüge kann  dem zufolge auch in einer echten U rkunde 
geäußert w erden, so daß dam it die V oraussetzungen der S trafbarkeit 
wegen U rkundenfälschung nicht erfü llt sind. D erartige H andlungen sind 
möglicherweise nach §§ 159, 178, 231 oder 242 strafbar.

3. Die S tra fta t der U rkundenfälschung kann  durch H erstellen einer 
unechten Urkunde, durch Verfälschen einer echten U rkunde, durch 

Gebrauchen einer unechten U rkunde oder durch Gebrauchen einer ver
fälschten U rkunde begangen werden.


